
 

 

LM MV setzt Vollzug der besonderen 
Anforderungen in „roten Gebieten“ 
aus  
Backhaus fordert grundlegende Reform der Düngegesetzgebung 

Das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und 
Umwelt Mecklenburg-Vorpommern hat die Staatlichen Ämter für 
Landwirtschaft und Umwelt (StÄLU) am 20. November 2025 per Erlass 
angewiesen, den Vollzug der besonderen Anforderungen in den mit 
Nitrat belasteten Gebieten („rote Gebiete“) gemäß 
Düngelandesverordnung bis auf Weiteres auszusetzen. Damit werden die 
erhöhten Anforderungen in diesen Gebieten nicht mehr kontrolliert. 
Bereits festgestellte Verstöße führen nicht zu Kürzungen bei EU-
Fördermitteln. Alle übrigen Vorschriften der Düngeverordnung gelten 
unverändert weiter und werden vollzogen. Auswirkungen auf die 
Gewässer sind nicht zu erwarten, da die bundesweit geltenden 
Sperrzeiten ohnehin ein Düngungsverbot bis 31. Januar 2026 vorsehen.  

 Minister Dr. Till Backhaus erklärt dazu: „Nach dem Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts müssen wir die Reset-Taste drücken – und 
zwar sofort. Das Gericht hat klar festgestellt, dass die bundesrechtliche 
Grundlage für die Gebietsausweisung nicht verfassungsgemäß ist. Damit 
fehlt allen Ländern die rechtssichere Basis, um die verschärften Auflagen 
in roten Gebieten zu vollziehen. Diese Rechtsunsicherheit können wir 
weder den Behörden noch den Landwirtinnen und Landwirten zumuten. 

 Die Überwachung von Grund- und Oberflächengewässern bleibt richtig 
und wichtig – aber sie löst das Grundproblem nicht: Unsere Gewässer 
und Böden sind belastet. Das bekommen wir nicht mit bürokratischen 
Flickenteppichen in den Griff, sondern nur mit einer echten Reduktion 
der Nährstofffrachten, mit breiteren Fruchtfolgen und 
standortangepasstem Wirtschaften. 

Deshalb müssen wir jetzt raus aus dem Modus der Symptombekämpfung 
und rein in eine grundlegende Reform der Düngeverordnung. Die Länder 
brauchen bundeseinheitliche, verfassungskonforme und praxistaugliche 
Regeln. Das Urteil zeigt, dass der Bund seit Jahren versucht, die 
Verantwortung auf die Länder zu verlagern – damit muss Schluss sein. Es 
braucht ein Gesetz, das rechtlich trägt, fachlich überzeugt und in der 
Praxis funktioniert. 
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Und wir brauchen es schnell: Spätestens im Februar, wenn die neue 
Düngesaison startet, müssen rechtssichere Vorgaben stehen. Sonst droht 
ein regulatorisches Vakuum mit Schäden für Betriebe, Behörden und 
Umwelt gleichermaßen. Unser Ziel ist klar: Rechtssicherheit für die 
Landwirtschaft, verlässliche Rahmenbedingungen für die Länder und 
reale Fortschritte für den Gewässerschutz. Nur so stellen wir das 
Vertrauen in eine funktionierende Düngepolitik wieder her.“ 

 

Hintergrund 

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hatte am 24. Oktober 2025 die 
bayerische Düngelandesverordnung (AVDüV) für unwirksam erklärt, weil 
die bundesrechtliche Ermächtigungsgrundlage (§ 13a Abs. 1 DüV) den 
Anforderungen des Grundgesetzes nicht genügt. Die Vorgaben für die 
Ausweisung belasteter Gebiete müssten in einer Rechtsnorm mit 
Außenwirkung geregelt werden. Die bisherige Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Gebietsausweisung (AVV GeA) erfüllt diesen 
Anspruch nach Auffassung des Gerichts nicht, da sie nur Behörden bindet. 
Die Entscheidung betrifft formal nur Bayern, entfaltet aber mittelbare 
Wirkungen für alle Länder – auch für Mecklenburg-Vorpommern. 
Aufgrund der Bindung der Verwaltung an Gesetz und Recht (Art. 20 Abs. 3 
GG) sieht das Land MV bis zur Klärung der Bundesrechtslage von der 
Anwendung der erhöhten Auflagen in roten Gebieten ab. Noch ist unklar, 
wie das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat 
(BMLEH) auf die Urteile reagieren wird. Das Land fordert eine rasche 
bundesrechtliche Nachsteuerung, damit eine rechtssichere 
Gebietsausweisung und der Vollzug der Düngeverordnung wieder 
gewährleistet sind. 

 


